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21 Sitzung vom 23 n g
r Mini ertiſche Dr Mique uD ins hin in die Berathung der Reſolutionen ein

lche zu dem inzwiſchen abgelehnten Gefſetzentwurfe betreffend
z Schifffahrt Kanals vom DortmundEmsn vo bie n Rheine eingebracht ſind Es ſind dies

I die geefolntion der Abgg Bandelow u Gen Konſer
vative und Freikonſervative folgenden Jnhalts

die Kgl Staalsregierung zu erſuchen
1 bei Feſtſtellung von Kanalgebühren auf die

Deckung der Verwaltungs und Unterhaltungskoſten
ſowie auf eine entſprechende Verzinſung der Anlagekoſten
bedacht zu nehmen und die beſtehenden Kanalgebühren einer
Prüfung zu unterziehen um dieſen Grundſatz ſoweit folches
mit den Wirthſchafts n Verkehrsverhältniſſen vereinbar iſt

Durchführung zu bringendu 5 u Einfüheung von Gebühren zum Ausgleich für die

Koſten welche für die Verbeſſerung der natürlichen
Waſſferſtraßen aufgewandt find oder werden in Erwägung

u zieheni Folgende Refolntion des Abg Dr Rintelen Ctr
die kgl Staatsregierung aufzufordern den beiden Häufern

des Landtages den Entwurf eines Gefetzes betr die Kanaga
lifirung der Lippe von Datteln bis zum Rheine vor
ulegent iſt Die Reſolution des Abg Gothein Frf Vg welche

ſich in ihrer Nr 1 im Weſentlichen mit der Reſolution
Bandelow deckt und dann fortfährt

2 von dem zu verzinfenden Anlagekapital aber den
Koſtenbetrag für Feſtlegung der Ufer und Verbeſſerung der
Vorfluth wie überhaupt für allgemeine Flußregulirungs
arbeiten ſowie ſchließlich den kapitaliſirten Werth der durch
Kanäle oder Kanaliſirungen erzielten landwirthſchaftlichen
Meliorationen in Abzug zu bringen

3 bei Feſtſtellung der Gebühren jede Waſſerſtraße für
ſich zu behandeln

Abg Dr Rintelen Cir zieht wegen der Geſchäftslage
des Hauſes feine Reſolution zurück und behält ſich vor ſie in
der nächſten Seſſion wieder einzubringen

Abg Winckler konf begründet die Reſolution Bandelow
Wir haben die Ueberzeugung durch die Verhandlungen über die
Kanalvorlage gewonnen daß die Erhebung von Kanalgebühren
nicht in der angemeſſenen Weife erfolgt ſowie daß die in den
künftlichen Waſſerſtraßen angelegten Kapitalien nicht genügend
nutzbar gemacht werden Der Finanzminiſter hat zu unſerer
Freude ſeine Uebereinſtimmung mit unſeren Jntentionen aus
geſprochen wir glauben aber trotzdem daß es nicht überflüſſig
iſt unſere Refolntion anzunehmen weil dann der Finanzminiſter
bei ſeinen Beſtrebungen ſich auf das Votum des Haufes ſtützen
kann Der Kanalfrage ſtehen wir vollkommen objektiv
gegenüber wenn wir den Dortmund Rhein Kanal
ablehnten ſo geſchah es nur weil über die Rentabilität von
Kanälen nicht genügende Klarheit herrſcht Dieſe Klarheit im

Intereſſe künftiger Kanalvorlagen zu verſchaffen iſt ebenfalls
ein Zweck unſerer Refolution Ein weiterer Geſichtspunkt für
die Einbringung unſerer Reſolution iſt der daß wir die Renta
bilität unſerer Eiſenbahnen nicht weiter ſchädigen laſſen
wollen dadurch daß die Kanäle nicht genügend rentabel
gemacht werden Beifall rechts Wir haben der Reſolution
einen möglichſt vorſichtigen Wortlaut gegeben um der Regierung
die möglichſte Latitude zu laſſen Deshalb können wir der
Reſolution Gothein auch nicht zuſtimmen ſie geht uns zu
ſehr in Einzelheiten hinein und würde auch den Zweck nicht
erfüllen für die ſpätere Erörterung von Kanalvorlagen die
nöthige Unterlage zu geben Sehr richtig Sie würde auch
den finanziellen Effekt in Frage ſtellen Jch bitte Sie daher
unſerer Reſolution zuzuſtimmen

Abg Gothein fr Vgg Einen finanziellen Zweck
haben Verkehrswege doch erſt in zweiter Reihe ihr vornehmſter
Zweck iſt die Erleichterung des Verkehrs Nach meiner Anſicht
iſt es nothwendig derartig wichtige Fragen vorerſt in einer
Kommiſſion vorzuberathen und von der Regierung das zur
Beurtheilung nothwendige Material zur erbitten Deshalb habe
ich geglaubt näher auf die Einzelheiten einzugehen und die
von den Konſervativen eingebrachte Refolntion näher zu
präziſiren Jch ſtehe gar nicht auf dem Standpunkt
daß jede Verkehrsanlage ſich rentiren muß auch die Konferva
tiven werden diefer Anſicht nicht ſein Oft werden größere
Zwecke mit Verkehrsanlagen verfolgt die der allgemeinen wirth
ſchaftlichen Hebung des betr Gebietes Meine Refolution ver
langt eine Verzinſung nur bei den neueren den jetzigen Ver
kehrsbedürfniſſen entſprechenden Kanälen denn bei anderen wird
eine Rentabilität nicht zu erzielen fein Verlangte man ſie ſo würde
man den Verkehr auf dieſen veralteten Waſſerſtraßen vollkommen
unterbinden Gegen den zweiten Paſſus meines Antrags hat
ſich der Vorredner auch gewendet der Paſſus meint aber nicht
blos Kanäle ſondern wefentlich Flußregulirungen Was für
eine ſchwere Ungerechtigkeit wäre es nicht auch bei
Flüſſen die kanaliſirt werden ſollen die allgemeinen Re
gulirungskoſten die der Kanaliſirung vorausgehen müſſen
mit verzinfen zu laſſen bei Flüſſen aber die nur regulirt
J aber wie der Rhein hierfür weit mehr Koſten in
Anſpruch nehmen diefe Verzinfung nicht zu verlangen Hierin
bin ich im Einverſtändniß mit den Berl Polit Nachr alſo

wahrſcheinlich auch mit dem Finanzminiſter Der Abſatz 3
r Reſolution iſt nur eine korrekte Auslegung der Reichs

n So würde z B der OderSpree Kanal eine Ver
dort in nicht bringen wenn er die Verzinſung der zu ihm ge
aufbrin enärtiſchen veralteten nicht rentablen Waſſerſtraßen mit

wirthſ chſitwßte Angemeſſen find nur Abgaben die einen
erheben doch den T haben daher darf man Gebühren nicht

z on a ahr erder artig vorhandenen geh ger Fahrzeuge fondern nach

nern ul Meine Freunde werden für dieDiltie ankelew ſeinen und zwar in beiden Punkten
Seſorgniß eeehn er Kanalvorlage hat im Weſten die allergrößte
u hen Entwite gerufen für die Zukunft unſerer wirthſchaft

Winckler ſehr e igehals ſind die Erklärungen des Abg
daß die Ablehnnng ich gewefen weil daraus erſichtlich iſt
Dalive Fraktie n und Der Kaualvorlage durch die konſer

e ion nicht aus prinzipiellen ſondern nur aus
finanzielſen und techniſchen Gründen erfolgt iſt Die erſteren

h ſich leicht beſeitigen laſſenz werden ſie doch ſchon dadurch
Hbgeſchwächt daß eine ſo ſparſame Finanzverwailung wie die

unſere die Vorlage eingebracht hat Dagegen wird ſich die
Rentabilität nie genau berechnen lafſſen da man nicht voraus
ſehen kann welchen Aufſchwung in Folge des Kanalbaues die
wirthſchaftliche Entwicklung nimmt Auch ob Eiſen
bahnen geſchädigt werden durch Kanäle wird ſich nicht
vorausberechnen laſſen Als die Rheiueiſenbahnen gebaut
werden ſollten wurde das Projekt lächerlich gemacht weil man
ſagte ſie könnten ſich gegenüber einem ſo ſchiffbaren Strome
wie dem Rheine nicht rentiren Jetzt genügen beide Parallel
bahnen kaum dem Verkehr Man muß in allen dieſen Dingen
eben die Erfahrung ſprechen laſſen Wenn Menſchen Güter
und Bodenſchätze da ſind dann wird ſich auch ſtets eine Rente
für Kanalanlagen durch Vermehrung der Volkswohlfahrt
zeigen Die techniſchen Bedenken können ja bei vorſichtigen
Gemüthern noch immer vorhanden ſein Dann mag man aber
doch die Koſten für die Vorarbeiten bewilligen dann wird ſich
endgiltig zeigen welchen Werth diefe techniſchen Bedenken
beanſpruchen dürfen Vielleicht benutzt die Regierung noch
dieſe Seſſion um uns eine Vorlage zu machen betr die Be
willigung der Koſten für die Vorarbeiten für den Dortmund
Rheinkanal

Abg Richter frſ Vp Die Regierung hat für folche
Vorarbeiten ja einen Dispoſitionsfonds machte ſie eine be
ſondere Vorlage dann werden dabei wieder alle die Fragen aufs
neue wachgerufen werden die man durch die Ablehnung der
Vorlage jetzt erledigt hat Außerdem iſt es noch fraglich ob
eine ſolche Vorlage der Verfaſſung entſpricht nach welcher eine
Vorlage in derfelben Seſſion nicht zweimal eingebracht werden
darf denn eine ſolche Vorlage betreffend die Vorarbeiten könnte
doch fehr leicht die Bewilligung der Kanalvorlage ſelbſt präjudiziren
Was die Refolutionen betrifft ſo iſt mir nicht klar ob man
nicht ſich dadurch präjudizirt Sie ſind überflüfſig nach den
Erklärungen der Regierung man ſtößt mit Annahme der Re
ſolutionen offne Thüren ein Es kommt hinzu daß es ſich hier
um außerordentlich ſchwierige Gebiete für den Landtag handelt
denn es fehlt an jeder Statiſtkik um die in Betracht
kommenden Fragen überfehen zu können Auch rrechtlich
liegt die Frage zweifelhaft Daun fragt es ſich auch
ob nicht eine Erhöhung der Gebühren zu einer Verminderung
der Einnahmen führen kann Es iſt auch nicht recht zu ent
ſcheiden ob die Gebühren durch Geſetz oder Verordnung feſt
gelegt werden ſollen Jn der Hauptſache beſteht alſo keine
Meinungsverſchiedenheit zwiſchen der Regierung und dem Haufe
die Einzelheiten aber können wir nicht genügend überſehen um
da das Richtige treffen zu können Unter diefen Umſtänden
ſcheint mir das Vorgehen des Abg Rintelen am praktifchſten

Finanzminiſter Dr Miquel Dem Abg v Eynern er
widere ich daß ich natürlich nicht ermächtigt bin auf feinen
Wunſch nach einer ſolchen Vorlage in dieſer Seſſion noch eine
Antwort namens der Regierung zu geben Jch möchte aber
glauben daß gerade diejenigen welche die Hoffnung feſthalten
daß in der einen oder anderen Form demnächſt die Kanal
vorlage wieder vorgelegt werden wird gerade das größte Jntereſſe
haben daß nicht unmittelbar nach der Ablehnung der Kanalvorlage
eine ſolche Vorlage betreffs der Vorarbeiten kommt da dadurch
vielleicht das ganze Kanalprojekt definitiv zum Scheitern ge
bracht werden könnte Wir hätten in der Vorlage einen genau
motivirten Koſtenanſchlag gehabt und ich bin allerdings der
Meinung des Abg Richter daß eine Vorlage betreffs der Vor
arbeiten auch der Vorlage felbſt präjudiziren würde Darum ent
ſpricht es dem eigenſten Jntereſſe der Betheiligten
wenn eine ſolche ſpezielle Vorlage wie fie Herr von
Eynern wünſcht nicht vorgelegt wird Betreffs der Er
hebung von Gebühren auf Kanälen herrſcht im Hauſe
ja im Allgemeinen Uebereinſtimmung und auch die Regierung
hält eine angemeſſene Gebührenerhebung für nothwendig Eine
ſolche würde kein Hinderniß für die Verbeſſerung der Waſſer
ſtraße ſein ſondern im Gegentheil eine ſolche Verbeſſerung der
Regierung erſt ermöglichen Dann müſſen auch die Freunde
der Kanäle für eine ſolche angemeſſene Gebührenerhebung ſein
Jch habe mehrfach hervorgehoben ſchablonenmäßig ſolche Ge
bühren für alle Waſſerſtraßen nach gleichmäßigen Taxen
und Grundſätzen zu erheben Gewiß muß man be
ſtrebt fein neben den Verwaltungs und Unterhaltungs
Koſten eine angemeſſene Verzinſung zu erzielen Man wird
aber in den einzelnen Fällen Modifikationen eintreten laſſen
müſſen einen Grundſatz zur Ausführung zu bringen geht
nicht an Das erkennen ja auch die Reſolutionen an Jm
Wefentlichen ſind wir alfo einig und es kann der Regierung
nur angenehm fein wenn Sie ihr durch Annahme der Reſolution
Bandelow Jhre Zuſtimmung ausſprechen Dagegen möchte ich
Sie bitten die Reſolution Gothein abzulehnen denn diefe
würde in ein Meer von Doktorfragen hineinführen die im
einzelnen praktiſchen Fall aufzuwerfen man gar nicht nöthig
hat Wenn Sie alſo überhaupt eine Reſolution annehmen
wollen bitte ich ſich an die allgemeinen Geſichtspunkte der
Refolution Bandelow zu halten die am wenigſten präjudizirt
Was die Erhebung von Gebühren auf natürlichen Waſſer
ſtraßen betrifft ſo iſt dafür abgeſehen von den mit
anderen Staaten geſchloſſenen Verträgen die Reichs
verfaſſung maßgebend Der Bundesrath ift aber der Anſicht
geweſen daß durch die Reichsverfaſſung die Erhebung von Ge
bühren ſelbſt in einem Falle wo es ſich nur um eine Ver
tiefung eines Fluſſes ohne Schleuſenanlagen handelte die Ge
bührenerhebung zuläfſig fei Danach wird von der preußiſchen
Regierung ſtets verfahren werden Ueber die Frage ob die
Gebühren nach der Tragfähigkeit oder der Belaſtung des
Schiffes erhoben werden follen ſchweben die Verhandlungen
noch ſie ſind noch nicht zum Abſchluß gelangt

Abg v Buch konſ Von der Einbringung eines Nach
tragsetats für die Koſten der Vorarbeiten des Dortmund Rhein
kanals bitte ich doch abzuſehen denn für unſere Ablehnung der
betreffenden Vorlage waren nicht blos finanzielle und techniſche
Gründe maßgebend ſondern auch wirthſchaftliche Ein derartiger
Nachtragsetat würde alſo auf keine Neigung bei uns ſtoßen
Den Zweck den wir mit unſerer Reſolution verfolgt haben
haben wir erreicht Bei der ſchwachen Befetzung des Hauſes
glauben wir eine Ahſtimmung nicht herbeiführen zu follen und
ziehen daher unſere Reſolution zurück

Abg Gothein Hiernach glaube auch ich nicht daß es
Zweck hat auf der Abſtimmung über meine Reſolution zu be
ſtehen und ich ziehe daher auch dieſe zurück

Damit iſt diefer Gegenſtand erledigt
Nächſter Punkt der Tagesordnung iſt die Vorleſung fol

gender Juterpellation des Abg v Eynern nl y
Jn der Sitzung des Abgeordnetenhauſes vom 24 April

1893 wurde zu S 9 des Kommunalſtenergeſetzes ohne Debatte

Und die Herren die das erſtere

Beiblatt zu Nr 236 der Sagle Zeitung Halle Domerſiag 24 Mai 1894

und einſtimmig eine Reſolution angenommen in ihrem erſten
Theile folgenden Juhalts

die königliche Staatsregierung zu erſuchen ohne Verzug
beim Reiche die geeigneten Schritte zu thun um den Ge
meinden die Möglichkeit einer erweiterten Geſtaltung
indirekter Steuern von Gelränken zu gewähren und
die beſtehenden Verſchiedenheiten in der Berechtigung der
Gemeinden in der Einführung derartiger Steuern zu beſeitigen

Die Unterzeichneten richten an die königliche Staatsregie
gierung die Anfrage

Welche Schritte ſind im Sinne des oben angeführten Be
ſchluſſes des Haufes geſchehen und welche Wirkung haben die
felben gehabt

Da ſich Finanzminiſter Dr Miquel zur fofortigen Be
antwortung der Jnterpellation bereit erklärt erhält zu ihrer
Begründung das Wort

Abg v Eynern nl Die Jnterpellakion iſt aus der
finanziellen Noth unſerer Gemeinden hervorgegangen ſpeziell in
unſeren weſtlichen Provinzen wo es in der That faſt ünmög
lich iſt noch durch Zuſchläge zur Einkommenſtener den Kom
munaletat ins Gleichgewicht zu bringen Daran ändert auch
das neue Kommunalabgabengeſetz nichts Nur die Getränke
bleiben für die Beſteuerung großer Konfumartikel übrig und
da ſind durch Reichsgeſetz den Kommunen gewiſſe Beſchrän
kungen in der Beſteuerung derſelben auferlegt Auf Wein
iſt eine Verbrauchsſteuer unr in den ſogenannten Wein
ländern geſtattet wozu merkwürdigerweiſe die Rhein
provinz nicht gehört Bier kann nur mit 65 Pf
pro Hektoliter für das in Gebinden eingeführte Bier
und nur mit 50 Proz der Reichsſtener für das in der Gemeinde
gebraute Bier beſteuert werden Für Branutwein beſtehen ähn
liche Beſchränkungen und es bleiben alſo nur Eſſig und ähnliche
Getränke übrig Eine höhere Beſteuerung der geiſtigen Getränke
würde den Kommunen dauernd aufhelfen können Auch uach
der ueuen Einkommenſteuer ſind die Mehrzahl der Gemeinden
in den Zuſchlägen kaum oder gar nicht herunter
gegangen Jm Weſten haben die meiſten Gemeinden
über 200 Proz Zuſchläge und da gerade aus den am meiſten
ſo belafteten Städten die reichen Leute nach weniger beſteuerten
Städten ziehen fteigen dieſe Zuſchläge in den ſo verlaſſenen
Städten noch mehr Ein Ort bei Hagen hat z B 420 Proz
Zuſchläge und es werden alſo bis zu 15 20 Proz
des Einkommens an Steuern gezahlt Das ſind Ver
hältniſſe die in keinem Staate dauernd bleiben dürfen
denn das hindert jede Kapitalbildung Jch glaube die
Aufmerkſamkeit der Regierung muß auf dieſe Gebiete gelenkt
werden damit durch eine erweiterte Geſtaltung der Getränke
ſteuern derartige Gemeinden erleichtert werden Die ſüd
deutſchen Bundesſtaaten würden ſich einer derartigen Anregung
ſeitens des preußiſchen Finanzminiſters nicht entziehen können
gerade die füddeutſchen Kommunen beziehen aus Bier
Steuern koloſſale Beträge für ihre Verwaltung Das lehrt u A
ein Blick anf den Etat der Stadt München denn dieſe Stadt
bezieht aus der Bierſteuer netto 1 664 936 Mk oder 4 Mk pro Kopf
Neben der kommunalen Bierſteuer erhebt Baiern noch eine
koloffale ſtaatliche Bierſtener trotzdem koſtet das Bier pro Liter
im Hofbräuhaus nur 22 Pfg in Berlin aber 50 60 Pfg
Süddentſche Städte haben überhaupt das Gebührenweſen ganz
anders ausgeſtaltet als wir es bisher gethan haben München
erhebt z B für dort eingeführtes Fleiſch einen Aufſchlag
der ihm 257 000 Mk einbringt außerdem wird ein Pflaſter
zoll erhoben der mehr als 699 000 Mk ergiebt Die Mini
ſterialreſkripte weiſen ja unfere Städte darauf hin nach Ein
führung des Kommnunalabgaben Geſetzes Verbrauchsſtenern zu
erheben Aber da iſt eben die Frage wo follen die Objekte her
kommen Um diefer Frage willen habe ich meine Jnterpellation
eingebracht

Finanzminiſter Dr Miquel Schon bei der Berathung
des Kommunalabgabengeſetzes habe ich erklärt daß ich beim
Reichskanzler eine Aenderung der Reichsgeſetzgebung in Bezug
auf die Getränkeſteuer augeregt habe nach der Richtung daß
alle Kommunen in Deutſchland in dem Beſteuerungsrecht
der Getränke gleich behandelt werden und eine Er
weiterung ihres Beſteuerungsrechtes in s Auge gefaßt
wird Diefer Auregung konnte der Reichskanzler nicht nach
kommen in Folge der Berathungen über die Handelsverträge
und die Militärvorlage die ſeine ganze Aufmerkſamkeit in An
ſpruch nahmen und da eine Vermehrung der eigenen Einnahmen
des Reichs inden Vordergrundtrat und bekanntlich ja auch eine Novelle
zum Branntweinſteuergeſetz und eine Bierſteuer damals in
Frage kamen Darum iſt eine grundſätzliche Behandlung
der Frage der kommunalen Getränkebeſtenerung nicht vor
genemmen worden und auch jetzt noch ſtehen einer ſolchen
die damals ſchon vorhandenen Hinderniſſe noch im Allgemeinen
entgegen Die Frage der Bierſteuer iſt ungelöſt geblieben und
die Novelle zum Branunkweinſteuergefetz iſt nicht zuſtande
gekommen Die Vorlage der Weinſteuer iſt abgelehnt worden
Jn derſelben wurde im S 25 den Kommunen die Möglichkeit
einer gleichmäßigen Beſteuerung des Weines gegeben Natürlich
konnte darin die Gemeinde nicht eine beliebige Beſteuerung
der ſchon dem Reiche zur Verfügung ſtehenden Weinſorten
gegeben werden und in ſofern kann dem Wunſche des Abg
v Eynern niemals ſtattgegeben werden Nach Ablehnung des
Weinſtenergefetzes trat ich dem Gedanken näher dieſen auf die
Kommunen ſich beziehenden Paragraphen als ein beſonderes Ge
ſetz zu formuliren aber auch das ſcheiterte an der damaligen
ganzen Lage Ob die verbündeten Regierungen in der nächSeſſion auf eine Beſteuerung des Weines in irgend einer Form

zurückkommen werden um die Einnahmen des Reichs zu ver
mehren weiß ich nicht Was den Gedanken der Interpellation
des Vorredners angeht ſo bin ich perſönlich für eine reichs
geſetzliche Aenderung reſp ein Spezialgeſetz nach der Richtungdaß ein gleichmäßiges See der Kommunen
in Deutſchland in Bezug auf Getränuke beſchloſſen wird
Ein Luxusartikel wie der darf nicht freigelaſſen
währeud das Bier herangezogen wird Bezüglich des Weinswäre es alſo im höchſten Maße erwünſcht an de

Zuſtand herauszukommen Der Branntwein iſt bereits zu
200 Proz feines Werthes beſteuert man wird daher ſehr vor
ſichtig ſein müſſen ihn noch W en Eine höhere
Beſteuerung des Biers durch die Gemei ſteht in einem
innigen eng it der anderweitigen Regelung der
Bierbeſteuerung in norddeutſchen Brauereigemeinſchoft

wünſchen werden alſo
wenn ſich einmal die Gele enheit bietet für die Erhöhung der
Bierbeſteuerung im Reiche einzutreten haben Heiterkeit



in drängen alle theoretiſchen Be
denken gegen dieſe indirekte Beſteuerung fallen zu laſſen dennes iſt el leichter an Stelle einer ſtärkeren m der
direkten Steuerpflicht eine Steuer auf Genußmittel zu Fen
auf die jeder verzichten oder deren Gebrauch er einſchränken kann
Zuſtimmung rechts Jch glaube aber auch Herr v Eynern

wird anerkennen daß wir uns noch in einem Uebergangs
ſtadium befinden und die definitive Geſtaltung der Dinge noch
nicht überſehen können Oft wird das gewaltige Veränderungen
herbeiführen namentlich da wo wie in der Vaterſtadt des
Herrn v Eynern Realſteuern überhaupt nicht erhoben worden
ſind ſondern Alles auf die Perſonalſteuern gelegt war DieVeränderungen werden am 1 April ſo groß in daß ſich auch

die Frage der indirekten Beſteuerung anders wird beurtheilen
laſſen Jch kann aber dem Abg v Eynern verſichern daß die
preußiſche Regierung unbedingt feſthalten wird und dafür ein
zutreten gedenkt nicht bloß eine Gleichmäßigkeit der Rechte derdeutſchen Gemeinden bezüglich der Heranziehung der Getränke

durch die Reichsgeſetzgebung herbeizuführen ſondern auch die
jetzt vorhandenen Schranken möglichſt zu erweitern

Die Nothwendigkeit wird da
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Die Pflichten des Mielhers
Von Dr jur W Brandis

Nachdruck verboten

Die Pflichten des Miethers ſind den Miethspreis e gehöriger
Zeit zu entrichten die Wohnung ordnungsmäßig zu benutzen und
nach Ablauf der Miethszeit zurückzugeben

Geſetzlich hat die Zahlung nach geſchehener Benutzung ſei es
nun vierteljährlich oder halbjährlich zu erfolgen in vielen Städten
iſt aber Vorausbezahlung der Miethe im Jntereſſe der Sicherheit
der Vermiether allgemein üblich Gewöhnlich iſt der erſte Tag
des Vlertel oder Halbjahrs als Termin für die Zahlung der
Miethe feſtgeſetzt Fällt derſelbe auf einen Sonntag oder
Feiertag ſo braucht die Zahlung erſt am folgenden Werktage zu
geſchehen Jſt für die Zahlung eine Friſt vereinbart z B
innerhalb der erſten 14 Tage des Vierteljahrs ſo gilt wenn der
14 Tag auf einen Sonntag fällt der 13 Tag als letzter
Zahlungstag Jm voraus ſollte man die Miethe nie länger als
auf ein Vierteljahr bezahlen denn anderenfalls kann man in
Gefahr kommen wenn der Vermiether in Vermögensverfall
geräth und ihm das Grundſtück im Wege der Zwangsvollſtreckung
gerichtlich beſchlagnahmt wird an den Vermögensverwalter die
für mehr als ein Vierteljahr im voraus bezahlte Miethe zum
zweiten male zahlen zu müſſen Dieſe zweite Zahlung kommt den
Glänbigern zu gute wer doppelt gezahlt hat hat lediglich ein
Rückforderungsrecht an den Vermiether

Die bei Geldſchulden allgemein geltende Regel daß der
Schuldner das Geld dem Gläubiger zu überſenden hat iſt für
den Miether gemildert Wenn mit dem Vermiether über den Ort
an welchem das Miethsgeld zu entrichten iſt keine Vereinbarung
getroffen iſt ſo iſt das Miethsgeld dem Vermiether in die Wohnung
zu bringen oder zu ſchicken Jſt jedoch der Vermiether nach
Abſchluß des Miethsvertrages nach außerhalb verzogen ſo muß
der Miether den Miethszins zwar auch dorthin ſchicken aber nur
auf Gefahr und Koſten des Vermiethers Letzterer muß ſich
alſo gefallen laſſen daß der Miether ihm das Porto abzieht
oder den W nicht frankirt Bleibt der Vermiether an
dem Orte zwar wohnen bezieht aber eine entferntere Wohnung

d der Miether gleichwohl den Miethszins dem Vermiether
inbringen

Eine beſondere Ortsgewohnheit gilt für Berlin Hier iſt wenn
nichts anderes vereinbart iſt Zahlungsort das Haus in welchem
die Miethswohnung liegt Wohnt der Vermiether in demſelben

ſo muß ihm die Miethe in ſeine Wohnung gebracht werden
ohnt er außer dem Miethshauſe ſo muß er oder ſein Stell

vertreter Vicewirth Verwalter ſich dort zur Empfangnahme der
Miethe einfinden

Für den Fall daß der Miether den Miethszins nicht oder nicht
pünktlich entrichtet wird meiſtens vereinbart daß der Vermiether
dann ſofort auf Ex miſſion klagen d h die Räumung der
Wohnung verlangen kann Jſt ſolche Vereinbarung nicht ge
troffen ſo kommt das Landrecht zur Anwendung das den Ver
miether auf eine harte Geduldsprobe ſtellt Nach preußiſchem
Recht giebt erſt der Rückſtand zweier Termine dem Vermiether
das Recht dem Miether noch vor Ablauf des Vertrages die
Wohnung zu kündigen nicht ſofortige Räumung zu verlangen
nach gemeinem deutſchen Recht iſt der Vermietber erſt nach zwei
jährigem Rückſtande des Miethszinſes berechtigt die u
Räumung der Wohnung zu fordern Die Vermiether können in
ſolchen Fällen aber dadurch die Räumung erzwingen daß ſie den
Miether gleich nach der Nichtzahlung der erſten Miethsgeldrate
verklagen auspfänden laſſen und wenn ſie hierbei nicht zum
Ziele kommen das Wohnungsrecht verſteigern laſſen d h die
Wohnung öffentlich meiſtbietend vermiethen

Der Miether iſt verpflichtet die Wohnung ordnungsmäßig
zu gebrauchen Hiernach iſt je nach Lage der Verhältniſſe zu
entſcheiden inwieweit das Einbringen von Thieren in eine
Wohnung als erlaubt zu gelten hat Gegen das Einbringen von
Hunden Katzen und Singvögeln in nicht zu übermäßiger Anzahl
wird der Vermiether Einſpruch nicht erheben können Anders
verhält ſich dies wenn der Vermiether ſich das Einbringen von
Thieren ausdrücklich verbeten hat oder falls dies nicht geſchehen
wenn in der Folge hieraus Uebelſtände entſtehen dieſelben braucht
der Vermiether nicht dulden Die Pflicht zum ordnungs
mäßigen Gebrauch der Wohnung umfaßt auch die Sorge für ge
hörige Reinigung und Lüftung und zwar dies ſelbſt dann wenn
der Miether die Wohnung gar nicht bezogen oder ſchon wieder
verlaſſen hat Er hat bei drohenden Beſchädigungen der Woh
nung z B Sturm Gewitter Hagel die ihm zu Gebote ſtehen
den We zu treffen Je Beſchädigung der Wohnung
durch ſeine Familienangehörigen haftet der Miether für Beſchä
digung durch das Dienſtperſongl nur wenn die Beſchädigung
r ordnungsmäßige Beaufſichtigung hätte vermieden werden

nnen
Bei größeren Miethshäuſern müſſen ſich die Miether in der

Regel einer beſtimmten Haus ordnung unterwerfen und wird
für den Fall der Zuwiderhandlung in irgend einem Punkte dem
Vermiether das Recht beigelegt die ſofortige Räumung zu ver
langen Die Gerichte haben Bedenken getragen dieſe ſogenannte
Exmiſſionsklauſel als zu hart wörtlich zur Ausführung zu bringen
Sie haben eine einmalige Uebertreiung der Hausordnung nicht
für genügend erklärt ſondern eine fortdauernde gefordert Ferner
wird vorausgeſetzt daß dem Miether bei Uebertretung irgendwie
ein ſchuldhaftes Benehmen zur Laſt fällt Es wird z B die
wegen verbotenen Spielens der Kinder anf dem Hofe erhobene
Räumungsanklage abgewieſen werden wenn ein Miether darthut
daß ihm kein Verſchulden ſei es durch verſänmte Aufſicht ſei
es durch Nichtverhinderung zur Laſt falle Die Gerichte haben
entſchieden daß das Verbot des Reinigens der Wäſche in der
Wohnung nicht auch zugleich das Spülen und Trocknen der
Wäſche mit in ſich ſchließt Jſt das Trocknen der Wäſche nur
auf dem Trockenboden niemals aber in der Wohnung oder auf
dem Flure geſtattet ſo iſt das Trocknen auf dem Hofe kein
Exmiſſionsgründ weil das Verbot ergangen iſt Dürfen Haus
ſchlüſſel an nienignd außer der Familie verabfolgt werden ſo
iſt angenommen daß er auch Dienſtboten oder Perſonen die ſich
beim Miether zu Beſuch aufhalten gegeben werden darf Ueber
haupt iſt nicht jede geringfügige Ue ertretung der Hausordnung
ſondern nur eine ſolche weiche eine erhebliche Störung im Gefolge

h
en orte gemacht aber die Thaten fehlen

e auf dieſem Gebiete ſo gut wie nichts
auf dem Höhepunkt man könne nicht mehr länger warten

Indeſſen habe die hohe Kranziehnng
die erfreuliche Folge der Verminderung des Konſums gehabt
Aus Gebühren und Beiträgen können wohl große Gemeinden
Erträge erzielen nicht aber kleinere dort würden nur Streitig
keiten herbeigeführt werden die einzige Hilfe für die großen
und kleinen Gemeinden liegt darin daß ihnen die Möglichkeit
gegeben wird die Getränke heranzuziehen zur indirekten Be

e Alles Andere ſeien nur kleine und wirkungslofe
Mittel

Finanzminiſter Dr Miquel Der Vorredner hat von der
Erhebung von Gebühren und Beiträgen in gewiſſen Fällen die

und

hat ein ExmiſſionsgrundSchon während der Dauer der Miethe muß der Miether dem

Entſtehung von Streitigkeiten und Zuwiſtigkeiten befürchtet

mm

Vermiether oder deſſen Beauftragten die Beſichtigung der
Wohnung undedie Vornahme der zur Jnſtandhaltung des Grund
ſtücks erforderlichen Reparaturen geſtalten Nach erfolgter Kün
digung muß er auch die Beſichtigung durch Miethsluſtige erlanben
und zwar wenn er ſich mit dem Vermiether nicht vorher am
beſten bei Abſchluß des Miethsvertrages über beſtimmte Be
ſichtigungsſtunden geeinigt hat zu jeder TageszeitMan wird hierunter die Stunden der üblichen Geſchäftszeit
alſo von morgens 8 Uhr bis abends 7 Uhr zu verſtehen haben
Aus beſonderen Gründen z B bei ſchwerer Erkrankung eines
Familienmitgliedes würde man den Zutritt des Fremden zu dem
betreffenden Zimmer nicht zu geſtatten brauchen

Die bei Beendigung der Miethszeit ſich ergebenden Rechtsfragen
dieſelben kommen in der Praxis am häufigſten vor denn

während Beſtehens des Miethsvertrages ſcheut man oft die Klage
werden in einem beſonderen Aufſatze behandelt werden

Gerichtsverhandlungen
Halle 23 Mai Strafkammerſitzung Thier

quälerei Eine Regierungs Polizei Verordnung vom 30 April
1857 verbietet das Fahren von Perſonen auf Hunde
fuhrwerken Das Verbot iſt erlaſſen zum Zwecke
des Thierſchutzes zur Verhütung von Thierquälerei
Die Verordnung war aber wie für ſo viele andere auch für den
Arbeiter Ernſt Richter aus Giebichenſtein nicht vorhanden
und er war indirekt wegen dieſer Uebertretung vom hieſigen
Schöffengericht gelinde zu 3 M Geldſtrafe oder 1 Tag Haft ver
urtheilt Das Schöffengericht hatte nämlich groben Unfug Ueber
tretung des 8 360 Nr 11 Str B als vorliegend angeſehen
indem es in der Handlungsweiſe des Angeklagten eine Störung
der öffentlichen Ordnung gefunden hatte Die Verordnung ſelbſt
beſagt Fübrer von Hundefuhrwerken dürfen ſich
während des Fahrens nicht auf das Gefährt ſetzen

noch anderen Perſonen das Aufſetzen geſtattenDies hatte zwar auf vorliegenden Fall inſofern nicht gepaßt als
der Angeklagte nicht Führer des Wagens geweſen war ſondern
eigenmächtig den Hundewagen während der Fahrt beſtiegen hatte
Gegen die Verurtheilung war vom Angeklagten Berufung ein
gelegt worden mit der Begründung weder Thierquälerei noch
Unfug verübt zu haben Aufgeſtiegen ſei er nur beim Abwärts
fahren wo der Hund gar nichts zu ziehen hatte Hierüber be
kundete der damalige Wagenführer der 14 jährige Herrmann daß
die Fahrt allerdings abwärts nach der Cröllwitzer Brücke zu ge

en ſei und auf der leicht anſteigenden Brückenrampe habe der
Wagen vom Abwärtsfahren noch Antrieb genug gehabt ſo daß dem
Hunde das Ziehen nicht ſchwer geworden ſei Gendarmeriewachtmeiſter
Hartmann aber hatte den Angeklagten während der Auffahrt auf
der Brückenrampe mitfahrend bemerkt und dies Fahren auf dem
Hundewagen als unſtatthaft zur Anzeige gebracht Der Staats
anwalt beantragte Verwerfung der Berufung da eine Störung
der öffentlichen Ordnung alſo grober Unfug erwieſen ſei Das
Gericht kam zu einer andern Anſicht Schon der Richter erſter
Jnſtanz habe erkannt daß betr Regierungsverordnung eine
mangelhafte Faſſung aufweiſe inſofern als nur den Füh
rern von Hundefuhrwerk das Aufſitzen auf dem Wagen und das
Geſtatten des Aufſitzens anderer Perſonen verboten ſei Dem
nach frage es ſich ob grober Unfug eine Störung der öffent
lichen Ordnung durch Thierquälerei vorliege Daß jemand
Aergerniß an der Thatſache genommen habe ſei nicht erwieſen
die betr Anzeige beziehe ſich nur auf die Regierungsverordnung
Dort wo der Angeklagte auf dem Wagen mitfuhr ſei es bergab
und dann nur eine kurze Strecke bergan raapacu eine bos
bafte Quälerei oder rohe Mißhandlung fraglichen Hun
des habe niemand bemerkt Das Ergebniß der Verhandlung
dieſer Jnſtanz war eine Freiſprechnung Jmmerhin dürfte
der Fall geeignet ſein namentlich für eine beſtimmte Kategorie
von Menſchen als Warnung zu dienen Anders lag die Sache
des 50 jährigen Dienſtknechts Albert Binneweiß aus Mangsfeld
der vom dortigen Schöffengericht wegen Thierquälerei zu
der erheblichen Strafe von 2 Wochen Haft verurtheilt worden
war Hiergegen hatte der Angeklagte ebenfalls Berufung ein
gelegt weil er auf ſeine unbeſcholtene Vergangenheit pochend
nicht oder doch nicht ſo ſtreng beſtraft werden zu können meinte
Er hatte am 3 Jan d Js beim geren durch Siebigerode als
ſeine von ihm geführten zwei Pferde den ſchwer mit Schlacken
27 Ctr beladenen Wagen bei Eiſesglätte auf der Chauſſee nicht

fortzuziehen vermochten ganz unbarmherzig mit ſeiner Peitſche
auf die Thiere losgeſchlagen woran hinzugekommene Leute
Aergerniß genommen und dem Wagenführer wegen der rohen
Mißhandlung Vorhaltungen gemacht hatten Das unbarmherzige
Schlagen war ganz nutzlos geweſen eines der Pferde war ſogar
niedergeſtürzt und dann noch weiter durch Peitſchenhiebe miß
handelt worden wobei der Angeklagte die zur Erleichterung der
Laſt abgeladenen Schlacken thörichterweiſe vor die Wagenräder
geworfen und ſo den Pferden noch Hinderniſſe bei ihren Anſtren
gungen bereitet hatte Das geſtürzte Pferd iſt erſt durch herbei
gekommene Leute wieder auf die Beine gebracht worden die
re ärgernißerregende Quälerei aber hat Stunden gedauert

les alles ließ die erkannte Strafe durchaus gerechtfertigt
nen weshalb des Angeklagten Berufung verworfen

wurde

Auf Antrag des Abg v Eynern tritt das Haus in die
Beſprechung der Jnterpellation ein

v Eynern /nl meint der Finanzminiſter habe
Geſchehen

Die Noth ſei jetzt
ine

Bier und Weinſteuer mußte Hand in Hand gehen bezüglich
des Branntweins ſei er mit dem Finanzminiſter einverſtanden

es Branntweins doch

u ausdrücklich war ſtets der Anſicht daß

weiſe gewiſſen Klaſſen und Ständen zu Gute kommen

Abg v Eynern nl bleibt dabei Gebü
Radikalmittel ein ſolches ſei aber nothwendig

Damit ſchließt die Beſprechung der Jnterpellation

erhebung zu veranlaſſen
Damit iſt die Tagesordnung erſchöpft

Schluß gegen 2 Uhr

e eerrennerraenſtandes dauernd nicht imſtande ſind durch eine ihren
Kräſten und Fähigkeiten eniſprechende Lohnarbeit mindeſtens ein
Drittel des für ihren Beſchäftigungsort feſtgeſetzten ortsüblichen
Tagelohnes gewöhnlicher Tagearbeiter zu verdienen Wer die
Aufwärterin uſw in der Woche zuerſt beſchäftigt iſt ver
pflichtet die für ſie erforderliche Marke zu verwenden Findet
die Beſchäftigung am Montag früh ſtatt ſo gilt dieſe als erſte
Beſchäftigung in der betreffenden Woche Jſt die Aufwärterin
uſw am Montag nicht wohl aher am Dienstag in verſicherungs
pflichtiger Beſchäftigung ſo iſt die Hausfrau bei der ſie an dieſem

Die Regierung aber und das Kommnnalabgabengeſetz ſagt das

t ebühren undeiträge nur dann erhoben werden ſollen wo Anlagen vorzugs
onkommen wir wieder zu dem alten Sportuliren zum ehe

der Einheitlichkeit unſeres Kommunalabgabenſyſtems Jn vielen
Städten wird aber die Einführung von Gebühren und Abgaben
ſogar von hohem Nutzen ſein wenn das zweckmäßig gehandhabt
wird ſo wird eine weſentliche r die Folge ſein

hren ſeien kein

Die Gültigkeit der Wahl der Abgg Dr Lohmann und
Dr Beumer 4 Arnsberg beſchließt das Haus ohne Debatte
zu beanſtanden und über eine Reihe Proteſtpunkte Beweis

Nächſte Sitzung Freitag 11 Uhr Antrag Ring betr Ab
änderungder Kreisordnung weſtfäliſches Fiſchereigeſetz Petitionen

Tage zuerſt arbeitet beitrag spflichtig uſw
Die Red

Aus dem Leſerkreiſe
Halle 21 Mat

Jch beſchäftige täglich von 9 Uhr vormittags ein Mädchen
von 17 Jahren als Aufwartung Hiernach iſt das Mädchen bei
einer anderen Herrſchaft bis gegen Abend thätig Jſt dieſes
Mädchen verpflichtet der Alters und Jnvaliditätsverſicherung
beizutreten und in welcher Weiſe haben die betheiligten Arbeit

geber die Beiträge zu leiſten R
Antwort Aufwärterinnen unterliegen gleichwie

die Waſchfrauen nach dem Geſetz betreffend die Jnvalidiläts
und Altersverſicherung dem Verſicherungszwange unterder Vorausſetzung daß ſie das 16 Lebensjahr vollendet haben

Bagorentſchädigung mit erhalten Die Verſicherungspflicht
kommt in Wegfall wenn t nur e Unterhalt haben und
wenn ihre Erwerbsthätigkeit bereits ſo weit geſchwunden

Borliner görsso vom 23 Mai
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